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Gelsenkirchen, 15. Oktober 2020 

I. A. W agner  
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Gelsenkirchen, 20. Oktober 2020 

I. A. Sdunek  
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Gelsenkirchen, 20. Oktober 2020 

I. A. Sdunek  
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Referat 30 (Recht) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Herr 
Mohamad Almikdad 
zuletzt bekannte Anschrift: Robert-Bunsen-Str. 4, 45768 Marl 
Bescheid vom 29.09.2020 
Aktenzeichen: 40.0186.1455 
 
Herr 
Can Arkan 
zuletzt bekannte Anschrift: Wiesmannstr. 5 a, 45968 Gladbeck 
Bescheid vom 16.09.2020 
Aktenzeichen: 30.5535.0697 
 
Herr 
Damian Michael Bak 
zuletzt bekannte Anschrift: Ahornstraße 28, 59423 Unna 
Bescheid vom 24.09.2020 
Aktenzeichen: 40.6301.2721 
 
Herr 
Steffen Becker 
zuletzt bekannte Anschrift: Am Sandershof 29, 45665 Recklinghausen 
Bescheid vom 17.09.2020 
Aktenzeichen: 40.0185.3991 
 
Herr 
Marius Caldararu 
zuletzt bekannte Anschrift: Kurhausstr. 80, 44652 Herne 
Bescheid vom 23.06.2020 
Aktenzeichen: 40.0182.9870 
 
Herr 
Flurim Chakoli 
zuletzt bekannte Anschrift: Sutumerfeldstr. 84 c, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 28.07.2020 
Aktenzeichen: 40.0184.4232 
 
Herr 
Simon-Elisei Constantin 
zuletzt bekannte Anschrift: Von-der-Recke-Str. 52, 44809 Bochum 
Bescheid vom 03.09.2020 
Aktenzeichen: 40.6301.0230 
 
Herr 
Sukrija Halic 
zuletzt bekannte Anschrift: Florastr. 60, 45879 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 03.09.2020 
Aktenzeichen: 40.6301.0354 
 
Herr 
Ken Macleans Idiaghe 
zuletzt bekannte Anschrift: Lüderitzallee 63, 47249 Duisburg 
Bescheid vom 02.09.2020 
Aktenzeichen: 40.8001.0899 
 
Herr 
Justinas Jakstas 
zuletzt bekannte Anschrift: Auf dem Bettau 3, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 04.09.2020 
Aktenzeichen: 40.4004.0930 
 
Herr 
Berkant Kaplan 
zuletzt bekannte Anschrift: Ückendorfer Str. 182, 45886 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 03.09.2020 
Aktenzeichen: 40.4004.0604 
 
Herr 
Cüneyt Kilic 
zuletzt bekannte Anschrift: Wilhelmstr. 61, 44649 Herne 
Bescheid vom 11.08.2020 
Aktenzeichen: 30.5523.8242 
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Frau 
Beate Maria Martin 
zuletzt bekannte Anschrift: Kiebitzweg 10, 44225 Dortmund 
Bescheid vom 04.08.2020 
Aktenzeichen: 403.030586.3 
 
Frau 
Idajete Memeti 
zuletzt bekannte Anschrift: Zur Wolfsschlade 23, 57462 Olpe 
Bescheid vom 23.09.2020 
Aktenzeichen: 40.0185.3967 
 
Herr 
George Negara 
zuletzt bekannte Anschrift: Königsberger Str. 34, 45881 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 16.09.2020 
Aktenzeichen: 30.5528.4341 
 
Herr 
Marcel Oelmann 
zuletzt bekannte Anschrift: Zechenstr. 2, 45355 Essen 
Bescheid vom 15.07.2020 
Aktenzeichen: 40.4004.0590 
 
Frau 
Angelina Ogorek 
zuletzt bekannte Anschrift: Flöz Dickebank 41, 45886 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 26.08.2020 
Aktenzeichen: 30.5525.3136 
 
Herr 
Krzysztof Poltorak 
zuletzt bekannte Anschrift: Schmielfeld 14, 45139 Essen 
Bescheid vom 24.09.2020 
Aktenzeichen: 30.5547.1230 
 
Frau 
Jutaporn Raksasila 
zuletzt bekannte Anschrift: Oskar-Hoffmann-Str. 126, 44789 Bochum 
Bescheid vom 27.08.2020 
Aktenzeichen: 40.6300.9690 
 
Herr 
Florin-Ilie Sandu 
zuletzt bekannte Anschrift: Burgstr. 10, 44651 Herne 
Bescheid vom 07.09.2020 
Aktenzeichen: 40.4004.1015 
 
Herr 
Marcel Sendrowski 
zuletzt bekannte Anschrift: Mechtenbergstr. 156, 45884 Gelsenkirchen  
Bescheid vom 08.09.2020 
Aktenzeichen: 40.6500.6222 
 
Herr 
Marian Daniel Stefan 
zuletzt bekannte Anschrift: Hasseler Str. 113, 45896 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 09.09.2020 
Aktenzeichen: 30.5526.7676 
 
Herr 
Dawid Dariusz Stolingwa 
zuletzt bekannte Anschrift: Tönisvorster Str. 2, 41749 Viersen 
Bescheid vom 23.09.2020 
Aktenzeichen: 40.0185.2707 
 
Herr 
Serge Tungila Mwanza 
zuletzt bekannte Anschrift: Wörthstr. 11, 45894 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 03.09.2020 
Aktenzeichen: 40.6301.0303 
 
Herr 
Ramadan Uka 
zuletzt bekannte Anschrift: Munscheidstr. 9, 45886 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 26.08.2020 
Aktenzeichen. 40.0185.0992 
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Herr 
Iliya Varbanov 
zuletzt bekannte Anschrift: Schleswiger Str. 21, 44145 Dortmund 
Bescheid vom 26.08.2020 
Aktenzeichen: 40.0185.2944 
 
Herr 
Albert Weissengruber 
zuletzt bekannte Anschrift: Dillbrinkstr. 24, 45896 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 22.09.2020 
Aktenzeichen: 40.3030.7580 
 
Herr 
Vasil Yosifov Yugov 
zuletzt bekannte Anschrift: Zum Stadtwald 16, 45968 Gladbeck 
Bescheid vom 24.08.2020 
Aktenzeichen: 40.0183.8712 
 
Vorgenannte Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Bescheide können beim Referat 30 - Recht -, Bochumer Straße 12 - 16, 45879 Gelsenkirchen, Zimmer 206, eingesehen werden. 
 
Hiermit werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 21. Oktober 2020 

I. A. Schöt tner  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe von Meldedaten an das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr  
 
Die melderechtlichen Bestimmungen schreiben dem Referat Bürgerservice gemäß § 58 c Absatz 1 des Soldatengesetzes die Weitergabe von 
Meldedaten an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr vor, sofern der betroffene Einwohner der Erteilung dieser 
Auskünfte nicht widersprochen hat. Betroffen sind alle Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden. 
 
Auf die Möglichkeit des Widerspruchs wird hiermit hingewiesen. 
 
Deutsche Staatsangehörige, die im Jahre 2021 volljährig werden, können ihren Widerspruch schriftlich an das Referat 33 Bürgerservice der 
Stadt Gelsenkirchen, 45875 Gelsenkirchen, richten. Ein entsprechendes Formular ist im Formularservice unter www.gelsenkirchen.de 
(Formulare / Ausweise und Meldeangelegenheiten / Antrag auf Einrichtung einer Übermittlungssperre) abrufbar. 
Eine Einwilligung oder Genehmigung des gesetzlichen Vertreters ist hierfür nicht erforderlich. Das Widerspruchsrecht bezieht sich 
ausschließlich auf die Weitergabe von Meldedaten an das Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr, nicht jedoch allgemein auf 
die Erteilung von Auskünften aus dem Melderegister. 
 
Für die Entgegennahme des Widerspruchs stehen die Bürgercenter des Referates Bürgerservice zur Verfügung. 
 
Die Bürgercenter sind derzeit zu folgenden Zeiten geöffnet: 
 
montags und dienstags 8.00 – 16.00 Uhr  
 
mittwochs 8.00 – 14.00 Uhr 
 
donnerstags 8.00 – 18.00 Uhr 
 
freitags 8.00 – 13.00 Uhr. 
 
Gelsenkirchen, 19. Oktober 2020 

I. V. Dr. Schm i t t  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Kevin Glaß 
zuletzt bekannte Anschrift: Backemstr. 1, 45891 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 22.09.2020 und 30.09.2020 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 16. Oktober 2020 

I. A. W ens ing  

http://www.gelsenkirchen.de/
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Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Personen wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Nicole Ouakkraf 
zuletzt bekannte Anschrift: Hagebuttenstr. 3, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 30.09.2020 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 16. Oktober 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Adam Marcin Fenzlan 
zuletzt bekannte Anschrift: Torstr. 2, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 05.10.2020 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 16. Oktober 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Corneliu Dascalu 
zuletzt bekannte Anschrift: Wadenhardtstr. 23, 33428 Harsewinkel 
Bescheid vom 06.10.2020 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 16. Oktober 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Stefan Ramic, 
zuletzt bekannte Anschrift: Skagerrakstr. 23, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 22.09.2020 und 30.09.2020. 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
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Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 19. Oktober 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Personen wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Alfred Jürgen Thomas Höppner 
zuletzt bekannte Anschrift: Markenstr. 63, 45899 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 21.09.2020 und 29.09.2020 
 
Philipp Lehnardt 
zuletzt bekannte Anschrift: Braubauerschaft 6, 45889 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 01.10.2020 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 20. Oktober 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehend aufgeführte Person wurden folgende Bescheide erlassen: 
 
Denislav Nikolaev Kostov, 
zuletzt bekannte Anschrift: Bruktererstr. 12, 45891 Gelsenkirchen 
Bescheide vom 06.10.2020 und 06.10.2020. 
 
Vorgenannte Bescheide können beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang 
genommen werden. 
 
Die Bescheide werden durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 22. Oktober 2020 

I. A. W ens ing  
 
 
Referat 33 (Bürgerservice) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Gegen nachstehende aufgeführte Person wurde folgender Bescheid erlassen: 
 
Khaled Abbadi 
zuletzt bekannte Anschrift: Olgastr. 6, 45888 Gelsenkirchen 
Bescheid vom 20.10.2020 
 
Vorgenannter Bescheid kann beim Referat 33 - Bürgerservice, Wildenbruchstr. 10, 45875 Gelsenkirchen, Zimmer 2.25, in Empfang genommen 
werden. 
 
Der Bescheid wird durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Gelsenkirchen, 20. Oktober 2020 

I. A. W ens ing  
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Referat 51 (Kinder, Jugend und Familien) 
 
Benachrichtigung über die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
An nachstehend aufgeführte Person wurde folgende Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung erlassen 
 
Name, Vorname: Arsalan, Ali 
zuletzt bekannte Anschrift: Istanbul, Türkei 
Schreiben vom: 16.09.2020 
Aktenzeichen: 51.1.UV.50.1275 
 
Vorgenanntes Schreiben kann beim Referat Kinder, Jugend und Familien, Unterhaltsvorschusskasse, Kurt-Schumacher-Str. 2, Zimmer 102, 
während der Sprechzeiten in Empfang genommen werden. Sprechzeiten sind montags von 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, mittwochs von 13:30 Uhr 
bis 15:30 Uhr sowie nach Vereinbarung. 
 
Der Bescheid wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
 
Die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung löst Fristen aus, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
Gelsenkirchen, 25. September.2020 

I. A. Schreck  
 
 
Referat 61 (Stadtplanung) 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß 

§ 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
Bebauungsplan Nr. 429 
„Gewerbegebiet östliche Emscherstraße“ 

zwischen Emscher - Adenauerallee - Willy-Brandt-Allee - Kongresssaal Zeugen Jehovas - Pumpwerk Emschergenossenschaft 
 

Wegen der COVID-19-Pandemie und den bundesweit verfügten Kontaktbeschränkungen werden die Bürgerbeteiligungen in Bauleitplan-
verfahren anders als bisher üblich durchgeführt. Grundlage dafür ist das „Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG“ des Bundes. Die frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit wurde bisher im Rahmen einer Bürgerinformationsveranstaltung im jeweiligen Stadtbezirk durchgeführt. Wegen 
der Einschränkungen größerer Veranstaltungen wird diese nun als Online-Beteiligung mit zusätzlicher Offenlage stattfinden. Die Planunterlagen 
stehen vom 09.11.2020 bis 27.11.2020 auf der Internetseite der Stadt Gelsenkirchen zum Download zur Verfügung. Parallel können sie 
außerdem im Rathaus Buer, Goldbergstraße 12, 2. Etage, Zimmer 285, während der Öffnungszeiten 
 

Montag, Dienstag, Mittwoch 08.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 08.00 - 17.00 Uhr 
Freitag 08.00 - 13.00 Uhr 

 
eingesehen werden. Als Ansprechpartnerin steht Ihnen Kerstin Sindram, Tel.: 0209 / 169-3815 zur Verfügung. Die wesentlichen Ergebnisse der 
frühzeitigen Bürgerbeteiligung werden möglichst zeitnah nach Ablauf des Beteiligungszeitraums online gestellt. 
 

Ziele der Planung 

 Die bestandsorientierte Planung dient in erster Linie der Steuerung von Einzelhandelsnutzungen, die sich ganz oder teilweise an 
Endverbraucher richten, um das Nebenzentrum Erle Cranger Straße im Sinne einer verbrauchernahen Versorgung zu schützen, zu 
erhalten und in seiner Entwicklung zu sichern. 

 Die Sicherung von Gewerbeflächen erfolgt im Sinne einer flächensparenden Siedlungsentwicklung innerhalb von Bestands-
potenzialen unter Berücksichtigung der Gelsenkirchener Schwerpunktbranchen, wie zum Beispiel der Metallverarbeitung und Logistik. 
Der Standort Emscherstraße ist für die traditionell in der Stadt ansässigen Betriebe zu erhalten und zu qualifizieren, indem den 
Betrieben Gestaltungspotenziale zur Absicherung ihrer Entwicklung geboten werden. 

 Die Sicherung der Flächen für das produzierende Gewerbe erfolgt auch durch den Ausschluss anderer Nutzungen. Betriebe, die 
sinnvoller und konfliktfreier an anderen Standorten im Stadtgebiet unterzubringen sind oder die zu Beschränkungen von 
Gewerbetreibenden führen können, wie zum Beispiel Vergnügungsstätten oder Beherbergungsbetriebe, sind an diesem Standort 
unerwünscht. 

 Außerdem dient der Plan der Minderung und Beseitigung immissionsschutzrechtlicher Konflikte, unter Berücksichtigung der 
wirtschaftlichen Interessen der Gewerbetreibenden sowie unter Beachtung des Schutzbedürfnisses der benachbarten Wohngebiete. 

 Eine Verbesserung der städtebaulichen Qualität durch ausgewogene Festsetzungen zur Bepflanzung und über die Höhenentwicklung 
der baulichen Anlagen wird ebenfalls Gegenstand der Planung sein. 

 
Vorschläge zur Planung:   

Bitte senden Sie Ihre Anregungen und Stellungnahmen zur Planung an die  
Stadt Gelsenkirchen, Referat Stadtplanung, Rathaus Buer, 45875 Gelsenkirchen.  
Auch eine Mitteilung per E-Mail ist möglich: referat.stadtplanung@gelsenkirchen.de 

Informationen zur Erhebung personenbezogener Daten im Rahmen der Bebauungsplanung können Sie ebenfalls auf der Internetseite der Stadt 
Gelsenkirchen in digitaler Form abrufen: 
www.gelsenkirchen.de/planungsbeteiligung 

Die Informationen geben Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und Ihre Rechte, die sich aus den 
Datenschutzregelungen ergeben. 
 

mailto:referat.stadtplanung@gelsenkirchen.de
http://www.gelsenkirchen.de/planungsbeteiligung
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 „Gewerbegebiet östliche Emscherstraße“ 

zwischen Emscher - Adenauerallee - Willy-Brandt-Allee - Kongresssaal  
Zeugen Jehovas - Pumpwerk Emschergenossenschaft 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung  
gemäß § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

 
 
 
Gelsenkirchen, 20. Oktober 2020 

I. V. He idenre ic h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UMLEGUNGSAUSSCHUSS DER STADT GELSENKIRCHEN 
 
Unanfechtbarkeit von vereinfachten Umlegungsregelungen 
 
Der vom Umlegungsausschuss der Stadt Gelsenkirchen am 08.09.2020 gefasste Beschluss gemäß § 82 Baugesetzbuch vom 23.09.2004 
(BGBl. I S. 2414) in der zurzeit gültigen Fassung für die vereinfachte Umlegung Leithestraße - V 120 - ist am 19.10.2020 unanfechtbar 
geworden. 
 
Hiervon betroffen sind die Einwurfs- und Zuteilungsgrundstücke 

Bekanntmachungen anderer Behörden und 

Körperschaften des öffentlichen Rechts II 
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Gemarkung Ückendorf, Flur 12 
 

Ord. Nr. 
Einwurfsgrundstücke 
Flurstücke Nr. 

Zuteilungsgrundstücke 
Flurstücke Nr. 

   
1  169, 171 
2 169  
3 171  
   

 
Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 83 (Abs. 2) BauGB der bisherige Rechtszustand durch den in diesem Beschluss vorgesehenen 
neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntmachung schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke 
ein. 
 
Gegen die Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit kann binnen 6 Wochen nach ihrer Bekanntmachung Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
gestellt werden. 
 
Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Umlegungsausschuss der Stadt Gelsenkirchen, Verwaltungsgebäude Rathaus 
Gelsenkirchen-Buer, Zimmer 107, in den Dienststunden montags bis donnerstags in der Zeit von 8.30 - 15.30 Uhr und freitags in der Zeit von 
8.30 - 12.30 Uhr einzureichen. 
 
Über den Antrag entscheidet das Landgericht Arnsberg, Kammer für Baulandsachen. 
 
Wird die Frist durch das Verschulden eines Bevollmächtigten oder eines Vertreters versäumt, so wird dessen Verschulden dem vertretenen 
Beteiligten zugerechnet. 
 
Gelsenkirchen, 20. Oktober 2020 

Die Vorsitzende 
S ickers  

Dienstsiegel 
Umlegungsausschuss der 
Stadt Gelsenkirchen 
 
 
ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH 
 
Jahresabschluss 2019 der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH 
 
Schriftliche Beschlussfassung der Gesellschafter der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH vom 15. Juni 2020. 
 
Als alleinige Gesellschafter der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH, Gelsenkirchen, beschließen die Emscher Lippe Energie GmbH, 
Gelsenkirchen, und die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, ohne Abhaltung einer Gesellschafterversammlung gemäß § 48  
Abs. 2 GmbHG das Folgende: 
 
1. „Die nach § 266 HGB aufgestellte Bilanz für das Geschäftsjahr 2019, abschließend auf der Aktiv- und Passivseite mit je 1.572.956,08 € 

und die nach § 275 Abs. 2 HGB gegliederte Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Jahresüberschuss von 81.125,05 € sowie der 
Anhang werden festgestellt.“ 

 
2. „Der nach § 289 HGB erstattete Lagebericht wird gebilligt.“ 
 
3. „Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 81.125,05 € wird an die Gesellschafter am 30.06.2020 ausgeschüttet.“ 
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, hat am  
18. Mai 2020 folgenden Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
„An die ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH, Gelsenkirchen: 
 
PRÜFUNGSURTEILE 
 
Wir haben den Jahresabschluss der ELE - GEW Photovoltaikgesellschaft mbH, Gelsenkirchen, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der ELE - 
GEW Photovoltaikgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie 
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen 
steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
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GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung 
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES 
JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER UND DES AUFSICHTSRATS FÜR DEN JAHRESABSCHLUSS UND DEN 
LAGEBERICHT 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften 
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahres-
abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten 
entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise 
für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte 
Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 
werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrüge-
risches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 
interner Kontrollen beinhalten können. 
 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die 
Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft 
abzugeben. 
 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
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 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Unternehmens. 
 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten 
Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 
Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie 
bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“ 
 
Essen, den 18. Mai 2020 
 
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

gez. Dr. Fre iberg   gez. Semelka 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 

 
Die Einsichtnahme von Jahresabschluss und Lagebericht kann nach einer Terminvereinbarung (Tel.: 0209-954-3822) im Zeitraum vom 
04.01.2021 bis 15.01.2021 im Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Ebertstraße 30, Zimmer 406, erfolgen.  
 
Gelsenkirchen, den 21. Oktober 2020 
 

gez. Dr. Brunsbach   gez. Kö l lmann  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25jähriges Dienstjubiläum: 
1. November 2020: Andrea Herold, Beschäftigte (Referat Verkehr),  
15. November 2020:  Sonja Lauer-Miraszewski, Beschäftigte (Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung), 
 
40jähriges Dienstjubiläum 
14. November 2020: Axel Salevski, Beschäftigter (GELSENKANAL), 
 
Ruhestand: 
1. Oktober 2020: Elvira Kiwatrowski, Beschäftigte (Referat Bildung) 
 
 
 
 

Sonstige  

Bekanntmachungen III 
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